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Vermögensaufstellung zum 31.12.2023 

 
 

AKTIVA   in Euro
      
A. Umlaufvermögen    
       
I. Betriebs- und Geschäftsausstattung     
 Geschäftsausstattung   2,00   
 Geschäftsausstattung LV Nord  1,00  
 Büroeinrichtung   2,00  5,00
     
II. Sonstige Vermögensgegenstände     
 Forderungen gg. dem Finanzamt  2.015,73  
 Forderungen aus Leistungen  7.378,00  
 Sonstige Forderungen   11.850,00 21.243,73

     
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten    
 Kasse   81,16  
 Sparkasse Tagegeldkonto  10.189,72 
 Sparkasse #646  33.818,23 44.089,11

     
B. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                  1.466,36 

     
Summe AKTIVA   66.804,20

     
     
     
PASSIVA    in Euro
      
A. Vereinsvermögen    
 Vortrag Rücklagen  65.894,87  
 Jahresergebnis 2023  -49.822,80  
 Änderung der Rücklage  27.220,84 43.292,91
      
B. Rückstellungen   
 Umsatzsteuer nicht fällig  1.178,00 
 Rückstellung Jahresabschlusserstellung 3.500,00 4.678,00
      
C. Verbindlichkeiten   
 Verbindlichkeiten gg. dem Finanzamt  4.379,88 
 Sonstige Verbindlichkeiten  14.453,41 18.833,29
    
 
Summe PASSIVA   66.804,20

Berlin, den…………………. 
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Einnahmen-Ausgaben-Rechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 

  

   

 Euro Euro 
 

A. Ideeller Bereich / Vermögensverwaltung 
 
 Einnahmen 
 Ausgaben  
 Summe 
 

 
  

B. Vermögensverwaltung 
     Einnahmen 
 Ausgaben  
 Summe 
 
 
 
B. Wirtschaftlicher Bereich  
 

Einnahmen 
Ausgaben  

 Summe 
 
Vereinsergebnis 
 

 
 

73.042,40 
117.961,79 

 
 
 
 
 

65,54 
36,06 

                    
 

 
 
 

 
84.040,18 
88.973,07 

 
 

 
 
 
 

       - 44.919,39 
 
 
 
 

 
 

29,48 
 
 

 
 
 
 

 
-4.932,89 

 
-49.822,80 
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Abschreibungsverzeichnis zum 31.12.2023 (in EUR) 
 
 

 Inv.-Nr. Bezeichnung AK/HK 
Datum 

ND Afa-Art % RND 
J/M 

Wert-Beginn 
Hist. AK/HK 

Zugang Abgang 
Umbuchung 

Planmäßige Afa 
Steuerr. Afa 

Wert Ende 

             

Konto: 410 Geschäftsausstattung           
             
 410/000001 Displaysystem von Ligatur / 

Anzeigetafel 
12.2004 5/0/0 § 7(1)S.1 EStG 20,34 0/ 0 1,00    1,00 

        3.695,00     
 410/000002 Beamer Optima EP 739 06.2005 6/0/0 § 7(1)S.1 EStG 18,46 0/ 0 1,00    1,00 
        1.268,15     
Summe: 410 Geschäftsausstattung      2,00    2,00 
        4.963,15     
Konto: 411 Geschäftsausstattung LV 

Nord 
          

             
 411/000001 Laptop Acer Travelmate 07.2006 3/0/0 § 7(1)S.1 EStG 40,00 0/ 0 1,00    1,00 
        1.298,96     
Summe: 411 Geschäftsausstattung LV 

Nord 
     1,00    1,00 

        1.298,96     
Konto: 420 Büroeinrichtung           
             
 420/000001 Laptop Geri.Blockbuster 

EXC. 3000 
11.2004 3/0/0 § 7(1)S.1 EStG 35,29 0/ 0 1,00    1,00 

        688,79     
 420/000002 Notebook Dell M1710 03.2008 3/0/0 § 7(1)S.1 EStG 46,15 0/ 0 1,00    1,00 
        1.509,00     
Summe: 420 Büroeinrichtung      2,00    2,00 
        2.197,79     
             
Gesamt:        5,00    5,00 
        8.459,90     
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Schlussbemerkung und Bescheinigung 
 
 
 
 
 
Ich habe auftragsgemäß die vorstehende steuerliche Gewinnermittlung gemäß § 4 Abs. 3 EStG des 

 

DGIV – Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung  

                             im Gesundheitswesen e.V. 

 

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 unter Beachtung der steuerrechtlichen Vorschrif-

ten erstellt. 

 

 

Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Aufzeichnungen, sowie die vorgelegten Un-

terlagen und die erteilten Auskünfte, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe. 

 

Ich habe meinen Auftrag unter sinngemäßer Anwendung der Verlautbarung der Bundessteuerberater-

kammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. 

 

Wird die Gewinnermittlung gemäß § 4 Abs. 3 EStG in einer von der bescheinigten Fassung abweichen-

den Form veröffentlicht oder weitergegeben, bedarf es für den Fall, dass auf meine Bescheinigung oder 

auf meinen Bericht hingewiesen wird, einer erneuten Stellungnahme. 

 
 
 
 

Berlin, den 27. Januar 2025 
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Kontennachweis zum 31.12.2023 

 
 

 
 

 in Euro  ideeller Be-
reich  

Vermögens-
verwaltung 

/ KAP 

wirtschaftlicher 
Bereich 

Summe 

       
 

      
Einnahmen       
 

      
8400 Erlöse Seminare Workshops RSt    9.000,00   

8401 Erlöse Bundeskongress RSt    8.722,00   

8402 Erlöse Bundeskongress Vorjahr RSt    1.510,00   

8405 Einnahmen, Sponsoring BK RSt    16.050,00   

8406 Einnahmen, Sponsoring VJ RSt    4.500,00   
8409 Vorteil Mitgliedschaften b. Veranstaltungen     16.540,00   
8410 Erlöse Veranstaltungen nur Mitglieder RSt    14.300,00   
1775 Umsatzsteuer, 19 %     13.418,18   
2650 Sonst.Zinsen und ähnl. Erträge   65,54   

 
2706 Vorteil Mitgliedschaften b. Veranstaltungen   -19.682,60     
2707 Mitgliedsbeiträge jurist. Personen  68.000,00     
2708 Mitgliedsbeiträge natürl. Personen  8.525,00     
2709 Mitgliedsbeiträge frühere Jahre  11.150,00     
2710 Aufnahmegebühren   4.800,00     
2711 Aufnahmegebühren frühere Jahre  250,00     
       
  

   
  

Summe der Einnahmen  73.042,40  65,54  84.040,18  157.148,12  
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 Kontennachweis zum 31.12.2023 
 
 
 

 in Euro  ideeller Be-
reich  

Vermö-
gens-ver-
waltung / 

KAP 

wirtschaftlicher 
Bereich 

Summe 

Werbungskosten       

       
2020 Periodenfremde Aufwendungen 

 
648,39 0,56 746,04 1.394,98 

2020 Solid.zuschlag zur KapSt 
 

0,00 0,88 0,00 0,88 

2215 KapSt 30v.H. 
 

0,00 16,39 0,00 16,39 

4401 Seminare, Workshop   0,00 0,00 30.504,99 30.504,99 

4402 Veranstaltungen nur für Mitglieder   0,00 0,00 10.237,00 10.237,00 

4403 Vorstandssitzung   1.776,98 0,00 0,00 1.776,98 

4404 Bundeskongress   0,00 0,00 14.873,01 14.873,01 

4405 Seminare, Veranst. BK Vj.   0,00 0,00 467,90 467,90 

1571 Anrechenbare Vorsteuer 7%   949,58 0,47              1.245,27 2.195,32 

1579 Anrechenbare Vorsteuer 19%   8.397,40 1,24 9.488,97 17.887,61 

1580 Gkto. Vorsteuer §4/3 EstG 
 

6.108,81 -0,24 -273,23 5.835,34 

1791 Umsatzsteuer frühere Jahre 
 

0,00 0,00 -714,49 -714,49 

4211 Kosten Repräsentanz  
 

75.200,00 0,00 0,00 75.200,00 

4360 Versicherungen 
 

160,20 0,14 184,32 344,66 

4610 Werbekosten  
 

1.349,55 1,16               1.552,79 2.903,50 

4601 Lobbyarbeit  
 

2.193,76 1,89               2.524,14 4.719,79 

4615 Preisgelder 
 

464,80 0,40                  534,80 1.000,00 

4620 Webseite 
 

901,71 0,78               1.037,51 1.940,00 

4650 Bewirtungskosten 70% 
 

90,43 0,08                 104,05 194,56 

4654 Bewirtungskosten 30% nicht abziehb. 
 

38,76 0,03                   44,60 83,39 

4670 Reiskosten Vorstand 
 

6.315,67 5,44               7.266,82 13.587,93 

4910 Porto 
 

14,92 0,01 17,17 32,10 

4921 Internet  
 

208,76 0,18 240,20 449,14 

4940 Zeitschriften, Bücher    5.414,64 0,00 0,00 5.414,64 

4957 Abschluss- und Prüfungskosten 
 

362,54 0,31 417,14 780,00 

4957 Aufw.für Lizenzen, Konzessionen 
 

7.204,40 6,20 8.289,40 15.500,00 

4970 Nebenkosten des Geldverkehrs  
 

160,50 0,14                  184,67 345,30 

  
     

Summe der Werbungskosten 
 

117.961,79 36,06 88.973,07 206.970,92 

  
     

Einnahme-Überschuss  
 

-44.919,39 29,48 -4.932,89 -49.822,80 
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Allgemeine Auftragsbedingungen
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Allgemeine Auftragsbedingungen  

 
 
Die folgenden Allgemeinen Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen zur unbeschränkten Hilfeleistung 
in Steuersachen Befugten (Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Steuerberatungsgesellschaften und Rechtsan-
wälte) – im Nachfolgenden auch „Berater“ genannt – und ihrem Auftraggeber – im Nachfolgenden auch „Man-
dant“ genannt –, sowie für Ansprüche Dritter aus dem Steuerberatungsvertrag, soweit nicht etwas anderes aus-
drücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.  
 
 
§ 1  Auftragsumfang 

(1) Für den Umfang der vom Berater zu erbringenden Leistungen ist der schriftlich erteilte Auftrag maßge-
bend. 

(2) Sofern ausländisches Recht zu berücksichtigen ist, bedarf dies der ausdrücklichen schriftlichen Verein-
barung. 

(3) Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung durchgeführt. 

(4) Kann der Berater den Mandanten zwecks Abstimmung über die Einlegung von Rechtsmitteln bzw. 
Rechtsbehelfen nicht erreichen, ist der Berater befugt und verpflichtet, fristwahrende Handlungen vor-
zunehmen. 

(5) Der Berater wird die vom Mandanten übermittelten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben und Be-
lege, als richtig zu Grunde legen. Sofern der Berater Unrichtigkeiten oder Widersprüche feststellt, ist er 
verpflichtet, den Mandanten darauf hinzuweisen. Im Übrigen besteht keine Pflicht des Beraters, ihm bei 
Gelegenheit bekannt gewordene Sachverhalte auf ihre steuerliche Relevanz hin zu überprüfen. 

(6) Die Überprüfung überlassener Unterlagen und Belege, insbesondere Buchführung und Bilanz mit Ge-
winn und Verlustrechnung, auf Vollständigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Richtigkeit obliegt dem Berater 
nur, wenn dies gesondert schriftlich vereinbart ist. 

(7) Der Berater ist nicht verpflichtet, den Mandanten auf Änderungen der Rechtslage oder sich daraus er-
gebende Folgerungen hinzuweisen, wenn die berufliche Äußerung abschließend erfolgt ist. 

(8) Eine Offenlegung nach § 325 HGB im elektronischen Bundesanzeiger obliegt ausschließlich dem Man-
danten, sofern nicht eine gesonderte Beauftragung schriftlich erfolgt ist. 

 
 
§ 2  Pflichten des Mandanten 

(1) Der Mandant ist verpflichtet mitzuwirken, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags 
erforderlich ist. Er hat insbesondere dem Berater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags 
notwendigen und erforderlichen Unterlagen und Informationen vollständig und rechtzeitig zu überge-
ben. Hierzu gehört auch die schriftliche Einwilligungserklärung nach § 4a Abs.1 BDSG. Bei 
Zusammenveranlagung sind die Einwilligungserklärungen beider Eheleute vorzulegen. Die Unterlagen 
sind so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Berater noch eine angemessene Zeit für die Bearbeitung 
verbleibt. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung des Beraters über alle Vorgänge und Umstände, 
die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. 

(2) Der Mandant hat alle schriftlichen, mündlichen oder elektronisch übermittelten Mitteilungen des Bera-
ters zur Kenntnis zu nehmen. In der Art der Übermittlung ist der Berater grundsätzlich frei. Sollte der 
Mandant Fragen zu den Mitteilungen haben oder deren Relevanz nicht nachvollziehen können, hat er 
unverzüglich mit dem Berater Rücksprache zu nehmen. 

(3) Der Mandant wird alles unterlassen, was auf die Unabhängigkeit des Beraters oder seiner Erfüllungs-
gehilfen Einfluss nehmen könnte. 

(4) Der Mandant wird Arbeitsergebnisse des Beraters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung Dritten zu-
gänglich machen, soweit sich diese Einwilligung nicht bereits aus dem Auftragsinhalt ergibt. Er wird 
auch die Urheberrechte des Beraters beachten. 
Setzt der Berater im räumlichen Bereich des Mandanten Hard- und Software ein – wozu er befugt ist –, 
hat der Mandant den diesbezüglichen Anweisungen des Beraters im Hinblick auf die Bedienung, Nut-
zung und Beachtung von Rechten Dritter uneingeschränkt Folge zu leisten. Nach Vertragsbeendigung 
ist die übergebene Hard- und Software herauszugeben. Die Herausgabe erfolgt am Sitz des Beraters. 
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Sicherungskopien von Programmen und Daten sind endgültig zu löschen. Der Mandant ist nach Ver-
tragsbeendigung zur weiteren Nutzung der Hard- und Software zur Vermeidung schwerwiegender 
Nachteile – unter Beachtung der Anweisungen des Beraters – berechtigt, wenn der Nutzungszeitraum 
unter Vereinbarung einer angemessenen Vergütung festgelegt wird. 

(5) Der Mandant wird für die Einlegung von Rechtsbehelfen aller Art dem Berater einen gesonderten Auf-
trag erteilen. Der Auftrag zur Klageerhebung ist nur wirksam, wenn diesem eine schriftliche Prozess-
vollmacht beigefügt ist. 

(6) Nach Beendigung des Steuerberatungsvertrages hat der Mandant die Unterlagen beim Berater abzu-
holen. 

 
 
§ 3 Unterlassene Mitwirkung und anderer Verzug des Mandanten 

Unterlässt der Mandant eine ihm nach § 2 oder sonstige obliegende Mitwirkung oder nimmt er die vom Bera-
ter angebotene Leistung nicht ab, ist der Berater berechtigt, eine angemessene Frist zur Vornahme der Mit-
wirkungshandlung bzw. zur Abnahme der Leistung mit der Erklärung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung 
des Vertrags nach Ablauf der Frist ablehnt. Der Berater kann nach erfolglosem Ablauf der durch ihn gesetz-
ten Frist den Vertrag fristlos kündigen (vgl. § 11 Abs. 2 dieser Auftragsbedingungen i. V. m. § 626 BGB). 
Hiervon unberührt bleibt der Anspruch des Beraters auf Ersatz der ihm durch Verzug oder unterlassene Mit-
wirkung des Mandanten entstandenen Mehraufwendungen und des verursachten Schadens. Dies gilt auch 
dann, wenn der Berater von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht. 

 
 
§ 4  Mitwirkung Dritter 

(1) Der Berater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, Daten verarbeitende Unternehmen 
und fachkundige Dritte hinzuzuziehen. Aus diesem Grund hat der Mandant dem Berater schriftliche 
Einwilligungserklärungen gemäß § 4a Abs. 1 BDSG – soweit erforderlich – zur Verfügung zu stellen. 
Der Berater wird bei der Hinzuziehung fachkundiger Dritter und Daten verarbeitender Unternehmen 
dafür sorgen, dass diese entsprechend § 5 zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. 

(2) Der Berater ist berechtigt, im Fall der Bestellung von Vertretern (§ 69 StBerG) oder Praxistreuhändern 
(§ 71 StBerG) diesen Einsicht in die Handakten im Sinne des § 66 Abs. 2 StBerG zu gewähren. 

 
 

§ 5  Pflicht zur Verschwiegenheit 

(1) Der Berater ist verpflichtet, nach Maßgabe der Gesetze über alle Tatsachen, die ihm im Zusammen-
hang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren. Diese Ver-
schwiegenheitspflicht obliegt ihm auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. Dies gilt im glei-
chen Umfang für die Mitarbeiter des Beraters. 

(2) Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht nicht, sofern die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Inte-
ressen des Beraters erforderlich ist. Der Berater ist insbesondere insoweit von der Verschwiegenheits-
pflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur 
Information und Mitwirkung in einem Versicherungsfall verpflichtet ist. 

(3) Der Berater darf nur mit Einwilligung des Mandanten Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Un-
terlagen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten übergeben. 

(4) Die gesetzlichen Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO 
bleiben unberührt. 

(5) Die Pflicht zur Verschwiegenheit entfällt, sofern der Mandant den Berater schriftlich davon entbindet. 
Der Berater ist befugt, im Fall der Umwandlung seines Unternehmens, der Aufnahme Dritter als Ge-
sellschafter oder einer vollständigen oder teilweisen Veräußerung seines Unternehmens an Dritte, dem 
neuen Gesellschafter, Unternehmer oder Unternehmensnachfolger sämtliche der Geheimhaltung un-
terliegenden Unterlagen und Informationen zu offenbaren. Der Mandant ist jederzeit befugt, das vorste-
hende Einverständnis zu widerrufen oder aber sich vom Vertrag zu lösen. Diese Einwilligung umfasst 
nicht ein Einverständnis Dritter (z.B. Kinder, Ehegatte). 

(6) Der Berater ist grundsätzlich nicht berechtigt, gegenüber dem Mandanten bestehende Honorarforde-
rungen an Dritte abzutreten. 
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§ 6  Beseitigung von Mängeln 

(7) Der Mandant hat gegen den Berater einen Anspruch auf die Beseitigung etwaiger Mängel. Er hat dem 
Berater innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben. Handelt es sich 
um einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB, kann der Mandant das Recht auf Nachbesse-
rung ablehnen, wenn der Vertrag bereits beendet war und der Mangel erst im Nachhinein festgestellt 
wurde. 

(1) Werden die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt oder wird 
die Mängelbeseitigung durch den Berater abgelehnt, kann der Mandant auf Kosten des Beraters die 
Mängel durch eine andere zur Steuerberatung berechtigte Person beseitigen lassen bzw. nach seiner 
Wahl die Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen. Der An-
spruch auf Beseitigung etwaiger Mängel ist unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Er verjährt 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) Offenbare Unrichtigkeiten – insbesondere Schreib- und Rechenfehler – können vom Berater jederzeit 
auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Für die Beseitigung sonstiger Mängel Dritten gegenüber be-
darf der Berater der Einwilligung des Mandanten. Dies gilt nicht, wenn berechtigte Interessen des Be-
raters den Interessen des Mandanten vorgehen. 

 
§ 7  Haftung 

(3) Der Berater haftet für eigenes Verschulden sowie für das Verschulden seiner Mitarbeiter. Er haftet 
nicht für das Verschulden fachkundiger Dritter (z. B. Rechtsanwalt), die vom Mandanten im eigenen 
Namen beauftragt wurden. 

(1) Die Haftung des Beraters für einen nach Abs. 1 fahrlässig verursachten Schaden wird auf 1 000 000 € 
begrenzt. 

(2) Sofern im Einzelfall von der vorstehenden Haftungsregelung abgewichen werden soll (insbesondere 
von der Haftung auf einen geringeren als den in Abs. 2 genannten Betrag), bedarf es einer gesonder-
ten schriftlichen Vereinbarung, die dem Mandanten zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedin-
gungen bei Vertragsschluss ausgehändigt wird. 

(3) Dritten gegenüber haftet der Berater nur nach den Abs. 1 bis 3, soweit diese in den Schutzbereich des 
Vertrags einbezogen sind. Dies ist nicht der Fall, wenn die Arbeitsergebnisse des Beraters (sämtliche 
Äußerungen, Berichte, Gutachten usw.), die im Zusammenhang mit diesem Vertrag stehen, ohne die 
schriftliche Zustimmung des Beraters weitergegeben werden (vgl. § 2 Abs. 4), es sei denn, dass sich 
die Einwilligung des Beraters zur Weitergabe bereits aus dem Auftrag ergibt. 

(4) Von jeder Haftungsbegrenzung ausgenommen sind solche für Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers und der Gesundheit. 

 
§ 8 Verjährung 

Der Anspruch des Mandanten auf Schadensersatz verjährt in drei Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Mandant von Umständen, die den Anspruch be-
gründen, sowie von der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen 
musste. 

 
 
§ 9  Vergütung 

(5) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Beraters für seine Tätigkeit bemisst sich nach der 
jeweils maßgeblichen Steuerberatergebührenverordnung. Dies gilt nicht, sofern die Parteien eine ge-
sonderte Vergütung schriftlich vereinbart haben (z. B. Beratungspauschale). 

(1) Sieht die Gebührenverordnung keine Regelung vor und haben die Parteien nichts gesondert verein-
bart, steht dem Berater die übliche Vergütung gemäß §§ 612 Abs. 2, 632 Abs. 2 BGB zu. 

(2) Der Berater ist berechtigt, einen angemessenen Vorschuss für bereits entstandene oder voraussicht-
lich entstehende Honorare und Auslagen zu fordern. Der Berater ist für den Fall, dass der Vorschuss 
nicht oder nicht rechtzeitig eingeht, berechtigt, seine Tätigkeit einzustellen. Von der beabsichtigten Ein-
stellung der Tätigkeit ist der Mandant frühzeitig zu informieren. Hierbei ist der Mandant auf die Nach-
teile aus der Einstellung der Tätigkeit hinzuweisen. Über die Einstellung der Tätigkeit selbst ist der 
Mandant gesondert zu informieren. 

(3) Der Berater kann die Herausgabe seiner Ergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen sei-
ner Forderungen – insbesondere Gebühren und Auslagen – befriedigt ist. Dies gilt jedoch nicht, wenn 
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die Zurückbehaltung nach den Umständen des Einzelfalls – insbesondere bei verhältnismäßiger Ge-
ringfügigkeit der geschuldeten Beträge – gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoßen 
würde. Der Mandant ist berechtigt, einen angemessenen Teil der Vergütung zurückzubehalten, bis be-
rechtigterweise geltend gemachte Mängel durch den Berater beseitigt wurden. 

(4) Eine Aufrechnung des Mandanten mit dem Vergütungsanspruch des Beraters ist ausgeschlossen, es 
sei denn, dass unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen zur Aufrechnung gestellt wer-
den. 

 
 
§ 10 Aufbewahrung von Unterlagen 

(5) Der Berater hat die Handakten für eine Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzu-
bewahren. Diese Verpflichtung erlischt vor Ablauf von zehn Jahren, wenn der Berater den Mandanten 
schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen und der Mandant nicht binnen sechs 
Monaten nach Erhalt des Aufforderungsschreibens diesem nachgekommen ist. 

(1) Sämtliche Unterlagen sind unter Beachtung des Datenschutzes zu verwahren. Sofern die Unterlagen 
durch den Berater entsorgt werden, hat dies unter Beachtung des Datenschutzes zu erfolgen. 

(2) Handakten im Sinne dieser Vorschrift sind alle Schriftstücke, die der Berater aus Anlass seiner berufli-
chen Tätigkeit von dem Mandanten oder für diesen erhalten hat. Dies gilt nicht für die Korrespondenz 
zwischen Berater und Mandanten und für Schriftstücke, die der Mandant bereits in Urschrift oder Ab-
schrift erhalten hat. Entsprechendes gilt für zu internen Zwecken gefertigte Arbeitspapiere. 

(3) Der Berater hat auf Anforderung des Mandanten, spätestens nach Beendigung des Beratungsvertrags, 
die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Er hat jedoch das Recht, vor Her-
ausgabe der Unterlagen an den Mandanten Abschriften oder Fotokopien zu fertigen. Das Zurückbehal-
tungsrecht nach § 9 Abs. 4 bleibt hiervon unberührt. 

 
§ 11 Vertragsbeendigung 

(4) Der Vertrag endet durch Erfüllung des Vertrags, Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder Kündigung. Er 
endet nicht durch Tod oder Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Mandanten. Er endet ebenso nicht, im 
Fall der Beratung einer Gesellschaft, durch deren Auflösung. 

(1) Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Vertrag kann unter den Voraussetzungen der §§ 611, 675 
BGB von jedem Vertragspartner nach Maßgabe der §§ 626 ff. BGB gekündigt werden. Die Kündigung 
bedarf der Schriftform. Sofern hiervon abgewichen werden soll, bedarf dies einer schriftlichen Verein-
barung der Parteien. Diese ist gesondert zu erstellen und soll dem Mandanten bei Vertragsschluss mit 
den Allgemeinen Auftragsbedingungen ausgehändigt werden. 

(2) Im Fall der Kündigung des Vertrags durch den Berater hat dieser zur Vermeidung von Rechtsverlusten 
des Mandanten noch diejenigen Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub 
dulden (z.B. Fristverlängerungen). Insoweit wirkt die Haftung des Beraters über das beendete Man-
datsverhältnis hinaus fort. 

(3) Der Berater hat dem Mandanten bei Vertragsbeendigung alles, was er zur Ausführung des Auftrags 
erhalten hat oder erhält und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangte oder erlangt, herauszuge-
ben. Dem Mandanten obliegt es, sämtliche herauszugebenden Unterlagen bei dem Berater abzuholen. 
Außerdem ist der Berater verpflichtet, dem Mandanten ggf. erhaltene Nachrichten und Informationen 
zu geben, auf Verlangen über den Stand einer Angelegenheit, die aus dem Vertragsverhältnis resul-
tiert, Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen. 

 
 
§ 12 Vergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Endet der Vertrag vor seiner vollständigen Erfüllung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Beraters 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf dies 
einer gesondert zu erstellenden schriftlichen Vereinbarung, die dem Mandanten zusammen mit diesen All-
gemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss auszuhändigen ist. Kündigt der Berater den Vertrag 
fristlos, bleibt sein Anspruch auf Ersatz der ihm auf Grund der fristlosen Kündigung (z.B. wegen Verzugs 
oder unterlassener Mitwirkung des Mandanten) entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten 
Schadens unberührt. Dies gilt auch dann, wenn der Berater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch 
macht. 
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§ 13 Schriftformerfordernis 

Schriftliche oder mündliche Nebenabreden zu dem Beratungsvertrag bestehen nicht. Änderungen und Er-
gänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung 
des Schriftformerfordernisses. 

 
 
§ 14 Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort 

(4) Für den Auftrag, die Auftragsdurchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche der Vertrags-
parteien gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(1) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung bzw. der Ort der auswärtigen Beratungsstelle 
des Beraters, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. 

 
 
§ 15 Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist der Ort der beruflichen Niederlassung des Beraters, wenn der Mandant Kaufmann, juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Unabhängig davon ist 
der Berater berechtigt, den Mandanten an dessen allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

 
 
§ 16 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
bleiben die anderen Bestimmungen wirksam. 

 


